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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Äussere Sicherheit

Wie Bundesrat Guy Parmelin bereits im Anschluss an die Volksabstimmung vom 25.
September 2016 angekündigt hatte, schickte der Bundesrat Anfang 2017 die
Verordnungen zum neuen Nachrichtendienstgesetz in die Vernehmlassung. Es
handelte sich dabei einerseits um die Verordnung über den Nachrichtendienst (NDV),
die dort greift, wo das NDG der Präzisierung bedarf. So werden darin etwa die
Zusammenarbeit des NDB mit in- und ausländischen Stellen, die
Informationsbeschaffung, der Datenschutz und die Archivierung, die Kontrolle, der
interne Schutz, die Sicherheitsmassnahmen sowie die Bewaffnung des NDB
konkretisiert. Andererseits handelte es sich um die Verordnung über die Informations-
und Speichersysteme des NDB, die technische Regelungen zum Betrieb, zum Inhalt und
zur Nutzung dieser Systeme enthält. In einer separaten Vernehmlassung, die im März
eröffnet wurde, holte der Bundesrat zudem Stellungnahmen zur Verordnung über die
Aufsicht über die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten (VAND) ein. Diese dritte
Umsetzungsverordnung regelt administrative Fragen bezüglich der Aufsichtsbehörde
(AB-ND), die Kontrolle der Funk- und Kabelaufklärung durch die Unabhängige
Kontrollinstanz (UKI) sowie die Zusammenarbeit zwischen dem Bund und der
Dienstaufsicht in den Kantonen. Für Kritik sorgte, dass die AB-ND administrativ dem
Generalsekretariat des VBS zugeordnet werden sollte. Das entspreche nicht dem Willen
des Parlaments, das während der Beratung des NDG den Bundesrat per Motion
(15.3498) dazu aufgefordert hatte, Möglichkeiten für eine Aufsicht ausserhalb der
Bundesverwaltung aufzuzeigen, monierte Nationalrätin Edith Graf-Litscher (sp, TG)
gegenüber der Presse; nicht zuletzt habe das Versprechen einer starken und
unabhängigen Aufsicht Viele dazu bewogen, dem Gesetz in der Volksabstimmung
zuzustimmen. Weniger problematisch sahen dies Ständerat Alex Kuprecht (svp, SZ),
Präsident der GPDel und damit der parlamentarischen Oberaufsicht über den NDB,
sowie EDÖB Adrian Lobsiger, die beide die operative Selbstbestimmung der Aufsicht
durch deren rein administrative Ansiedlung beim VBS – überdies mit eigenem Budget –
nicht gefährdet sahen, wie sie in den Medien erklärten.
Daneben traf der Bundesrat weitere Vorbereitungen für die geplante Inkraftsetzung
des neuen NDG am 1. September 2017. So hob er in der bestehenden Verordnung über
den Nachrichtendienst des Bundes (V-NDB) die Vorschrift auf, dass der NDB
Informationen über das Inland und solche über das Ausland in intern getrennten
Organisationseinheiten beschaffen muss. Damit werde «ein letztes Überbleibsel» der
einst getrennten Inlands- und Auslandsnachrichtendienste abgeschafft, wie es in der
entsprechenden Medienmitteilung hiess. Die V-NDB wird mit Inkrafttreten des neuen
NDG ihre Geltung zwar verlieren, doch dass die Fusion im Hinblick auf das neue NDG
schon vorzeitig vollzogen werde, sei organisatorisch «sicher sinnvoll», zitierte die NZZ
GPDel-Präsident Kuprecht. Gemäss Bundesrat könne der NDB nun seine
Organisationsstruktur optimieren und Synergien nutzen. Zudem wählte der Bundesrat
im Mai – und damit fast ein halbes Jahr später als von Verteidigungsminister Parmelin
ursprünglich angekündigt – den Juristen Thomas Fritschi zum Leiter der AB-ND. Er
werde die Aufsichtsbehörde ab August organisatorisch und personell aufbauen, gab die
Regierung per Medienmitteilung bekannt.
In der Vernehmlassung wurden erhebliche Einwände hauptsächlich von Mitgliedern des
ehemaligen Referendumskomitees vorgebracht, darunter die Forderung, die AB-ND
ausserhalb der Bundesverwaltung anzusiedeln. Im Ergebnisbericht erläuterte das VBS,
dass dafür eine Änderung des formellen Gesetzes vonnöten wäre, weshalb dieser und
weitere Vorschläge nicht in den Entwurf übernommen wurden. Die Kantone als
Hauptadressaten des Verordnungsrechts sowie die KKJPD und die KKPKS unterstützten
die in den Vorentwürfen eingeschlagene Stossrichtung dagegen einhellig. Von ihnen
geäusserte Anpassungswünsche, wie auch die Empfehlungen des
Bundesverwaltungsgerichts und der GPDel habe der Bundesrat weitestgehend in die
Entwürfe übernommen, erläuterte er per Medienmitteilung. Die Sicherheitspolitischen
Kommissionen beider Räte nahmen darauf zur Kenntnis, dass die Regierung die
wichtigsten in der Vernehmlassung ausgesprochenen Empfehlungen berücksichtigt
habe und verzichteten auf weitere Änderungsvorschläge an den Bundesrat. Sie
sprachen sich für eine schnellstmögliche Inkraftsetzung des NDG und der
dazugehörigen Verordnungen aus, damit der NDB seinem Auftrag zum Schutz des
Landes nachkommen könne.

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.09.2017
KARIN FRICK
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Der Bundesrat verabschiedete die drei Verordnungen Mitte August und setzte sie
zusammen mit dem NDG auf den 1. September 2017 in Kraft. Ab dann kann der NDB
seine neuen Kompetenzen wahrnehmen und die neuen Überwachungsmittel einsetzen.
Einen Tag vor dem Inkrafttreten kündigte eine Handvoll Personen aus dem Umfeld der
Digitalen Gesellschaft an, beim NDB ein Gesuch um Unterlassung der neuen
Kabelaufklärung, d.h. der Durchsuchung des grenzüberschreitenden Internetverkehrs
nach Stichworten, einzureichen. Wie die Aargauer Zeitung berichtete, konnten sie
unter anderem den Schweizer Anwalt Edward Snowdens, Marcel Bosonnet, für ihre
Sache gewinnen. Dennoch rechneten sie nicht damit, dass der NDB ihrem Begehren
stattgeben werde, planten aber, anschliessend den Rechtsweg zu beschreiten, «notfalls
bis zum EGMR in Strassburg», wie die Zeitung den federführenden Anwalt und
Präsidenten von Grundrechte.ch Viktor Györffy zitierte. Spätestens dort würden sie
recht erhalten, zeigte sich Györffy überzeugt, denn die «anlasslose
Massenüberwachung», die der NDB von jetzt an praktiziere, verletze das Grundrecht
auf Privatsphäre, die Unschuldsvermutung und das Verhältnismässigkeitsprinzip. 1

Innere Sicherheit

Auf den 19. Januar 1990 setzte der Bundesrat eine sogenannte vorläufige Negativliste in
Kraft, welche die erlaubten Aktivitäten der politischen Polizei stark einschränkt. Darin
wird den kantonalen Stellen und der Bundesanwaltschaft untersagt, weiterhin Daten
über die Ausübung demokratischer Rechte zu erheben und zu sammeln, sofern nicht
der Verdacht einer strafbaren Handlung besteht. Reisen ins Ausland sowie die
politische Tätigkeit von Parteien und Parlaments- und Regierungsmitgliedern dürfen
nur noch im ausdrücklichen Auftrag des Bundes überwacht werden. 2

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 19.01.1990
HANS HIRTER

Bei der organisatorischen Regelung des Einsichtsrechts in die Staatsschutzakten tat
sich der Bundesrat schwer. Zuerst sah er vor, dass den Gesuchstellern unter Aufsicht
von Beamten der Bundesanwaltschaft in den Kantonshauptorten Einsicht in eine Kopie
ihrer Karteikarte gewährt werden sollte. Nachdem erste Versuche in der Stadt Bern
unbefriedigend verlaufen waren, regelte er mit einer am 5. März 1990 erlassenen
Verordnung das Einsichtsrecht in die nach Personen erschlossenen Staatsschutzakten
(d.h. die Fichen und direkt dazugehörende Dossiers) neu. Zuständig für die Gewährung
des Einsichtsrechts wurde ein vom Bundesrat eingesetzter Sonderbeauftragter. Die
Gesuchsteller erhalten von diesem Sonderbeauftragten eine Kopie ihrer Fiche
zugeschickt, wobei bestimmte Angaben (z.B. über private und ausländische
Informanten und laufende Ermittlungen) abgedeckt werden. Zur Behandlung von
Beschwerden, welche sich aus der Anwendung dieser Verordnung ergeben, wurde eine
Ombudsstelle geschaffen, welche alle Staatsschutzakten des Polizeidienstes der
Bundesanwaltschaft einsehen kann. Verschiedene von der Linken und den Grünen
eingereichte Motionen zur Offenlegung der Fichen und Dossiers wurden danach vom
Nationalrat entweder als bereits erfüllt abgeschrieben oder aber nur in Postulatsform
überwiesen. Eine Motion der SP, welche eine automatische Benachrichtigung aller
Fichierten – mit Ausnahme derjenigen, gegen welche ein gerichtspolizeiliches
Verfahren läuft – verlangte, wurde hingegen abgelehnt. 3

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 05.03.1990
HANS HIRTER

Umstritten in dieser Verordnung war auch der Auftrag an den Staatsschutzbeauftragten,
nicht mehr benötigte Fichen zu vernichten. Linke Parlamentarier und auch
Geschichtswissenschafter protestierten gegen diese Aktenvernichtung unter anderem
mit dem Argument, dass damit die wissenschaftliche Erforschung der neueren
Schweizer Geschichte erschwert oder gar verunmöglicht werde. Der Bundesrat hielt
zwar grundsätzlich an seiner Meinung fest, dass es nicht sinnvoll sei, die Fichen zu
archivieren. Da er aber ein Wissenschafterteam unter der Leitung des Basler
Geschichtsprofessors Georg Kreis mit der Aufarbeitung der Entwicklung des
schweizerischen Staatsschutzes beauftragt habe, werde über Ausmass und Zeitpunkt
der Aktenvernichtung ohnehin erst später entschieden. Angesichts des grossen
personellen Aufwands, den die Bearbeitung der mehr als 300'000 Einsichtsgesuche
erfordert, wurden auch Stimmen laut, welche die Übung nach der Verschickung der
Fichenkopien beenden möchten. Der Ständerat überwies in diesem Sinn ein Postulat
Hunziker (fdp, AG), welches die Dossiers nur in speziellen Fällen (z.B. bei
Schadenersatzklagen) zugänglich machen möchte. Nationalrat Eisenring (cvp, ZH)
verlangte mit einem noch nicht behandelten Postulat, dass angesichts der geschätzten
Kosten von rund 50 Mio Fr. sogar die Offenlegung der Fichen abgebrochen werden

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 09.10.1990
HANS HIRTER
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soll. 4

Ende Oktober 1990 gab Bundespräsident Koller eine Verordnung über den Staatsschutz
welche als Übergangslösung bis zum Entscheid über ein Staatsschutzgesetz gedacht ist,
in die Vernehmlassung. Sie sieht vor, dass sich die präventive Polizeitätigkeit auf die
Bereiche Terrorismus, Spionage und organisiertes Verbrechen beschränken muss. Mit
der politischen Aktivität von Personen darf sich der Staatsschutz nur noch befassen,
wenn der konkrete Verdacht besteht, dass dabei strafbare Handlungen (wie zum
Beispiel Gewalt gegen Personen oder Sachen) vorbereitet oder begangen werden. Die
CVP lehnte die Verordnung ab, da sie unter anderem ohne gesetzliche Grundlage in die
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen eingreife und zudem einige wichtige
Fragen offen lasse. Sie empfahl als Übergangslösung den Erlass eines befristeten
dringlichen Bundesbeschlusses. Auch die SP und die GP wiesen den
Verordnungsentwurf mit dem Argument zurück, dass er sich auf keine gesetzlichen
Grundlagen stützen könne. Während die FDP ebenfalls Einwände vorbrachte, konnte
sich immerhin die SVP mit der Verordnung einverstanden erklären, falls der Bundesrat
bereit sei, dem Parlament so rasch als möglich eine Regelung auf Gesetzesebene
vorzulegen. 5

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 25.10.1990
HANS HIRTER

In dieser Verordnung ist auch festgehalten, dass von kantonalen und kommunalen
Polizeiorganen erstellte Akten zu Bundesakten geworden sind, wenn sie an die
Bundespolizei weitergeleitet worden sind, oder als Vorarbeiten zu solchen Akten
gedient haben. Da diese Umschreibung für die Mehrzahl der Akten der kantonalen
Staatsschutzstellen zutrifft, sind die Kantone demnach in den meisten Fällen nicht
berechtigt, in eigener Regie Einsicht in diese in einzelnen Kantonen sehr
umfangreichen Datensammlungen zu gewähren. Diese Regelung wurde nicht nur von
den Fichierten, sondern in mehreren Kantonen auch von den Behörden und von
Staatsrechtlern bestritten. Unter anderem sprach der Genfer Regierungsrat mit einer
beim Bundesgericht eingereichten staatsrechtlichen Klâge dem Bund die Kompetenz
zum Erlass dieser Verordnung ab. Einen ersten Entscheid in dieser Angelegenheit fasste
das Verfassungsgericht von Baselland. Es stellte fest, dass keine rechtlichen Grundlagen
für die Tätigkeit einer politischen Polizei vorhanden seien, und deshalb der Bund auch
kein Verfügungsrecht über vom Kanton angelegte Akten aus diesem Bereich anmelden
könne. In den meisten Kantonen beschlossen die Parlamente, die Tätigkeit und die
Registraturen der kantonalen politischen Polizei zu untersuchen. 6

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 14.12.1990
HANS HIRTER

Der Bundesbeschluss regelt im weiteren die Vernichtung von Akten der
Bundesanwaltschaft. Der Sonderbeauftragte für Staatsschutzakten soll demnach
diejenigen Akten vernichten, welche für die künftige Staatsschutztätigkeit nicht mehr
benötigt werden und für die auch keine Einsichtsgesuche hängig sind. Für die
Geschichtsforschung besonders wichtige Akten, z.B. über Parteien, Organisationen und
bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sollen hingegen archiviert werden.
Der Bundesrat konnte sich bei diesem Antrag auf eine von beiden Ratskammern
überwiesene PUK-Motion stützen, welche unter anderem verlangt hatte, dass
«überholte Einträge und Dokumente» zu vernichten seien. Entgegen dem Wunsch des
Bundesrates konnte der Beschluss noch nicht in der Wintersession behandelt werden,
da die erstberatende Ständeratskommission entschied, namentlich zur Frage der
Aktenvernichtung noch Hearings durchzuführen. Hingegen lehnte der Nationalrat in der
Wintersession mit 84 zu 65 Stimmen ein Postulat Leuenberger (sp, SO) gegen die
Vernichtung von Staatsschutzakten ab. 7

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 26.11.1991
HANS HIRTER

Gestützt auf die Generalklausel BV 102.8, welche die Landesregierung zur Wahrung der
Interessen der Schweiz nach aussen ermächtigt, setzte der Bundesrat auf den 19.
Dezember eine bis längstens Ende 1994 geltende neue Verordnung in Kraft. Darin wird
für jugoslawische Staatsangehörige der Erwerb und das Tragen von Schusswaffen
jeglicher Art verboten. Für alle anderen Ausländer ohne Niederlassungsbewilligung ist
für den Erwerb von Schusswaffen (also auch von Halbautomaten und Gewehren) eine
von der Polizei ausgestellte Bewilligung erforderlich; für nicht in der Schweiz
Wohnhafte zusätzlich auch noch eine Waffenausfuhrbewilligung. Diese von den Medien
kaum zur Kenntnis genommenen neuen Strafnormen betreffen auch die Anbieterseite;
für gewerbsmässige Waffenhändler sind besonders strenge Strafen vorgesehen. 8

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 18.12.1991
HANS HIRTER
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Der Ständerat befasste sich als Erstrat mit der Dossiereinsicht und -vernichtung.
Ausgehend vom Grundsatz, dass ein früher gegebenes Versprechen nicht widerrufen
werden soll, beschloss er bei der Dossiereinsicht für diejenigen Personen, welche ihr
Gesuch vor dem 1. April 1990 gestellt hatten, eine grosszügigere Lösung, als dies der
Bundesrat vorgeschlagen hatte. Auch Gesuchsteller, deren Dossier nach Einschätzung
des Sonderbeauftragten nicht mehr Informationen als die Fichenkarte enthält, sollen
auf ihrer Einsichtsforderung insistieren dürfen. Wer sein Gesuch erst nach dem 1. April
gestellt hatte, soll wie vom Bundesrat vorgeschlagen, sein Dossier nur dann einsehen
können, wenn er einen erlittenen Schaden glaubhaft machen kann.

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 04.03.1992
HANS HIRTER

Ebenfalls nicht anfreunden konnte sich der Ständerat mit dem Vorschlag, dass der
Sonderbeauftragte die Vernichtung von Akten anordnen soll, welche für die zukünftige
Staatsschutztätigkeit nicht mehr benötigt werden und von keinem besonderen
Interesse für die Geschichtsforschung sind. Er ging hier auf die Einwände der
Wissenschaft ein und beschloss, dass alle Akten, die vom Staatsschutz nicht mehr
gebraucht werden, zu archivieren und mit einer Sperrfrist von 50 statt wie üblich 35
Jahren zu belegen seien. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes räumte er jedoch
den Fichierten das Recht ein, die Vernichtung der sie betreffenden Dokumente zu
verlangen. 9

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 05.03.1992
HANS HIRTER

Die Kommissionsmehrheit des Nationalrats schloss sich diesen Entscheiden – mit der
Ausnahme des individuellen Rechts auf Aktenvernichtung – weitgehend an. Das Plenum
beschloss dann aber auf Antrag der von Leuba (Ip, VD) angeführten bürgerlichen
Kommissionsminderheit mit 75 zu 71 Stimmen eine wesentlich restriktivere Lösung,
welche noch hinter den Vorschlag des Bundesrats zurückging. Sie sah vor, dass nur
diejenigen Einsicht in ihre Dossiers erhalten sollen, die glaubhaft machen können, dass
ihnen wegen der Fichierung materieller oder ideeller Schaden entstanden ist. Als
wichtigstes Argument gegen eine liberalere Einsichtgewährung wurden die hohen
Kosten (CHF 60-80 Mio.) ins Feld geführt. In der Frage der Aktenarchivierung schloss
sich der Nationalrat dem Ständerat an, strich aber die Möglichkeit, Dokumente auf
Antrag von Betroffenen zu vernichten. 10

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.06.1992
HANS HIRTER

In der Differenzbereinigung verzichtete der Ständerat auf das Recht für
Einzelpersonen, die Vernichtung der sie betreffenden Akten zu verlangen. Bezüglich
der Akteneinsicht beharrten jedoch beide Räte in einer ersten Runde auf ihren
Positionen. Im Nationalrat sprach sich in einer Abstimmung unter Namensaufruf eine
Mehrheit, gebildet aus den geschlossenen Fraktionen der SVP, der LP und der AP sowie
einer sehr deutlichen Mehrheit der FDP und einer knappen der CVP und der SD/Lega,
für das Festhalten an der restriktiven Lösung aus. In der Suche nach einem Kompromiss
schlug der Ständerat dann vor, dass den 28'000 Fichierten, welche vor dem 1. April 1990
Einsicht sowohl in die Fiche als auch in allfällige Dossiers verlangt hatten, dieses Recht
grundsätzlich gewährt werden soll. Auf die vom Bundesrat vorgeschlagene kostspielige
Abklärung der Frage, ob ein Dossier erheblich mehr Informationen enthält als die Fiche,
wurde damit verzichtet. Hingegen sollen die Gesuchsteller angefragt werden, ob und
aus welchen Gründen sie überhaupt an ihrem Gesuch festhalten wollen, wobei der
Sonderbeauftragte über die Stichhaltigkeit dieser Begründung entscheidet. Der
Nationalrat schloss sich dieser Lösung an. 11

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 09.12.1992
HANS HIRTER

Der Bundesrat setzte die vom Parlament im Vorjahr verabschiedeten Rechtsgrundlagen
für die Einsicht in die Dossiers der Bundesanwaltschaft in Kraft. Von den 29'000
Fichierten, welche ursprünglich auch Dossiereinsicht verlangt hatten, hielten rund
5'000 an ihrem Begehren fest. 12

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 07.04.1993
HANS HIRTER

Die vom Bundesrat in die Vernehmlassung gegebene Verordnung zum neuen
Waffengesetz stiess auf massive Kritik: für einige Kantone und auch für die bürgerlichen
Parteien war sie zu detailliert und ging über die gesetzlichen Vorgaben hinaus; für die
SP andererseits war sie zu lasch ausgefallen. Der Bundesrat liess sich durch diese
Reaktionen nicht beirren und setzte Gesetz und Verordnung auf den 1. Januar 1999 in
Kraft. 13

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 22.09.1998
HANS HIRTER
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Das Attentat in Norwegen am 23. Juli 2011 rief den Wunsch nach einer stärkeren
Kontrolle des Internetverkehrs hervor. Obwohl die umstrittene Revision des Gesetzes
über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF) noch immer auf Eis
lag, sollen durch eine Teilrevision der Verordnung über die Überwachung des Post- und
Fernmeldeverkehrs dem bundesrechtlichen Überwachungsdienst weitere Kompetenzen
zur Überwachung des Internets im Rahmen eines ordentlichen Strafverfahrens des
Bundes oder des Kantons eingeräumt werden. Gegenstimmen kritisierten die
ökonomischen Folgen, und dass mit dem Erlass der Verordnung das Parlament
umgangen werde. 14

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 28.07.2011
NADJA ACKERMANN

Um eine effiziente Strafverfolgung auch in Zukunft sicherzustellen, aktualisierte der
Bundesrat im Oktober 2014 das 15 Jahre alte Verordnungsrecht betreffend den
Abgleich von DNA-Profilen. Die Anpassungen waren aufgrund der technischen
Fortschritte notwendig geworden. Da die Analysegeräte immer leistungsfähiger werden
und damit ein aktuell unbrauchbares DNA-Profil in Zukunft zur Fallaufklärung beitragen
könnte, soll das biologische Material künftig 15 statt nur 5 Jahre aufbewahrt werden. Im
selben Schritt wurde auch die Totalrevision der DNA-Analyselabor-Verordnung durch
die Justizministerin genehmigt. Beide Revisionen treten per 1. Januar 2015 in Kraft. 15

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 22.10.2014
NADJA ACKERMANN

Landesverteidigung

Militäreinsätze

Le Conseil fédéral a arrêté en fin d’année les lignes directrices concernant des aspects
fondamentaux de la sécurité intérieure. En matière militaire, c’est principalement la
volonté d’institutionnaliser les missions d’appui subsidiaire qui ont été soulignées. 16

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 07.11.2002
ROMAIN CLIVAZ

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Kernenergie

C'est sans difficulté que la chambre basse a suivi le Conseil des Etats et accepté de
prologer de dix ans l'arrêté concernant la loi sur l'énergie atomique. Si tel n'avait pas
été le cas, la loi de 1959 aurait à nouveau entièrement régi ce domaine dès janvier 1991,
ce qui aurait eu notamment pour conséquence la disparition de l'autorisation générale
et de l'approbation des activités préparatoires de la CEDRA. 17

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 03.07.1990
BRIGITTE CARETTI

En cas d'accidents nucléaires provoquant la dispersion de substances radioactives, le
Conseil fédéral a prévu, dans un projet d'ordonnance, de distribuer à l'ensemble de la
population suisse des tablettes d'iode. La prise de telles tablettes a pour effet de
bloquer la contamination des organes humains par la radioactivité en saturant ceux-ci
d'iode inactif, ce qui permet de les préserver de l'iode radioactif. 18

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 25.04.1991
ANDRÉ MACH

Le Conseil fédéral a adopté une ordonnance qui prévoit la distribution de tablettes
d'iode à la population. En cas d'accident nucléaire, l'absorption d'une telle substance
doit permettre d'empêcher la contamination par les poussières radioactives. La
distribution de ces comprimés s'adressera avant tout aux personnes résidant à
proximité des centrales nucléaires. 19

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 09.07.1992
ANDRÉ MACH

Par ailleurs, le gouvernement a soumis à consultation un projet d'ordonnance de la loi
cadre sur la radioprotection dont le but est d'améliorer la sécurité de l'ensemble des
activités confrontées à des substances radioactives. 20

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 23.12.1992
ANDRÉ MACH
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Alors que les différents scénarios d'abandon du nucléaire à plus ou moins long terme se
sont jusqu'ici focalisés sur la question de la sécurité de l'approvisionnement du pays en
électricité, une étude mandatée par l'OFEN est parvenue à la conclusion qu'une sortie
du nucléaire avant l'an 2024 pourrait également avoir des répercussions sur la
couverture financière des coûts liés au stockage des déchets radioactifs ainsi qu'au
démantèlement futur des centrales atomiques suisses (CHF 16.2 milliards au total, dont
13.7 milliards pour le seul entreposage des déchets). Tablant sur une exploitation des
installations nucléaires durant 40 ans, le modèle de financement élaboré par les
exploitants des cinq centrales suisses ne permettra pas en effet de couvrir les quelque
CHF 9.4 milliards non encore amortis à ce jour au cas où un abandon plus rapide de
l'option nucléaire viendrait à être décrété. Face à ce constat, le député socialiste
Rechsteiner (BS) a demandé que le système d'amortissement de ces frais soit révisé en
fonction d'une durée de vie des centrales atomiques ramenée à 25 ans. Se saisissant du
dossier, le Conseil fédéral a annoncé qu'une ordonnance relative à la constitution d'un
fonds spécial financé par les exploitants des centrales atomiques et destiné à assurer la
couverture de l'ensemble de ces coûts en cas d'abandon prématuré du nucléaire était
en préparation. Le gouvernement a par ailleurs déclaré que le problème serait
réexaminé de façon plus globale dans le cadre de la révision de la loi sur l'énergie
atomique dont l'avant-projet devrait être mis en consultation en 1998. 21

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 24.12.1997
LIONEL EPERON

Le Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation relative à une ordonnance
sur le fonds pour la gestion des déchets radioactifs provenant des installations
nucléaires. L’ordonnance prévoit que le fonds couvre tous les coûts d’évacuation des
déchets survenant après l’arrêt définitif d’une centrale nucléaire. Les exploitants
devront verser chaque année des contributions afin que les montants nécessaires
soient réunis après 40 années de fonctionnement. Les besoins du fonds ont été
estimés à CHF 13.7 milliards et devront être assurés annuellement par les exploitants
des centrales. En outre, l’exécutif a renoncé au retraitement des assemblages
combustibles usés. Toutefois, les contrats de droit privés déjà engagés pourront être
honorés: les transports d’éléments radioactifs usés vers l’étranger ont donc pu
reprendre dans la seconde partie de l’année. Selon les autorités de sécurité, la
fréquence et l’ampleur des dépassements des valeurs limites pourront à l’avenir être
significativement réduites. 22

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 08.06.1999
LAURE DUPRAZ

Le Conseil fédéral a approuvé l’ordonnance sur l’application de garanties et a chargé le
DFAE de procéder, auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), à sa
notification. Celle-ci comprend l’accord sur les garanties et le protocole additionnel.
Les infractions commises par l’Irak contre le traité de non-prolifération ont amené les
Etats membres de l’AIEA à renforcer le système de garanties au moyen d’un protocole
additionnel. En vertu de ce dernier, les contrôles de l’AIEA peuvent porter non
seulement sur les stocks de matières nucléaires d’un pays, mais encore sur d’autres
activités dans ce domaine, avec possibilité de prélever des échantillons dans
l’environnement aux fins d’analyses. En outre, la Suisse devra désormais annoncer
périodiquement à l’AIEA la production et l’exportation de certains biens d’équipement
pour installations nucléaires. L’agence reçoit le droit d’inspecter les entreprises
industrielles fabriquant de tels biens. Les autorités fédérales ont ainsi établi la base
juridique nécessaire à la ratification du protocole additionnel entre la Suisse et l’AIEA.
Juridiquement, l’ordonnance sur l’application de garanties s’appuie sur la nouvelle loi
sur l’énergie nucléaire, sur la loi sur le contrôle des biens et sur la loi sur la
radioprotection. 23

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 18.08.2004
PHILIPPE BERCLAZ

Die Diskussionen um zu hohe Wassertemperaturen der Aare im Sommer und um die
Frage, welche Rolle dabei die Kühlsysteme der AKWs spielen, führten im Sommer 2018
zu einer Präzisierung der Gewässerschutzverordnung betreffend die AKW-
Kühlwassertemperatur. Der Bundesrat verordnete, dass eingeleitetes Kühlwasser von
AKWs dann die 30-Grad-Celsius-Marke überschreiten und maximal 33 Grad Celsius
haben darf, wenn das Wasser bei Entnahme wärmer als 20 Grad Celsius ist. Zudem legte
er fest, dass die maximal zulässige Gewässertemperatur nach Eingabe von Kühlwasser
die 25 Grad Celsius Marke nur dann überschreiten darf, wenn eine
Kühlwassereinleitung das Gewässer um nicht mehr als 0.01 Grad Celsius erwärmt. Nach
dem aktuellen Stand der Technik sind Anlagen überdies so zu planen, dass möglichst
wenig Abwärme in die Gewässer entlassen wird. 24

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.06.2018
MARCO ACKERMANN
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Der Bundesrat kündigte im Dezember 2018 das Inkrafttreten der revidierten
Kernenergieverordnung per 1. Februar 2019 an. Damit sollen diverse Präzisierungen
vorgenommen und künftig Missverständnisse vermieden werden. Neu gilt bei einem
10'000-jährlichen naturbedingten Störfall (Bsp. starkes Erdbeben) klar ein
Dosisgrenzwert von maximal 100 mSv. Wie bisher bestehen bleiben jedoch die
Anforderungen bei technisch bedingten Störfällen, wobei das Werk allerdings neu bei
Nichterfüllung der Forderungen nicht mehr sofort ausser Betrieb genommen werden
muss, sondern nur eine Nachrüstung verlangt wird. Des Weiteren werden die
Zuständigkeiten bei der Abklinglagerung schwacher radioaktiver Elemente geregelt.
Berichten der Basler Zeitung (BaZ) zufolge sei sich aber der Bundesrat gerade beim
Kernelement, der Präzisierung des Grenzwerts auf 100 mSv, im Vorfeld nicht einig
gewesen und Alain Berset habe eine Herabsetzung auf 20 bis 50 mSv gefordert – so wie
dies die Eidgenössische Kommission für Strahlenschutz (KSR) bereits empfohlen hatte.
In einer Medienmitteilung gab der Bundesrat aber am selben Tag bekannt, er wolle die
heiss umstrittene, von Gegnern auch als «Lex Beznau» bezeichnete und in der
Vernehmlassung scharf kritisierte Verordnungsrevision (gemäss der BaZ auf Antrag von
Energieministerin Doris Leuthard) umsetzen. Gegen diesen Entscheid reichte die
Nationalrätin Irène Kälin (gp, AG) eine Motion (Mo. 18.4233) ein und kritisierte den
Bundesrat, dass dieser das Parlament in «unakzeptabler Art» übergehe, da die
zuständige UREK-SR in Zusammenhang mit einem Postulat Müller (Po. 18.3175) vom
Bundesrat einen Prüfbericht im Bereich Strahlenschutz verlange. Gemäss der BaZ soll
es aufgrund dieses Vorstosses im September 2018 auch zu einem Gespräch zwischen
Doris Leuthard und Damian Müller gekommen sein, in welchem die Energieministerin
versucht haben soll, den Luzerner Ständerat zu überzeugen, den Vorstoss
zurückzuziehen. 25

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 07.12.2018
MARCO ACKERMANN

Infolge der Nuklearkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 hatte der Bundesrat 2011
eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um eine Verschärfung des Notfallschutzes um
Kernanlagen zu prüfen. Nachdem der Bundesrat im Sommer 2017 eine Vorlage in die
Vernehmlassung geschickt hatte, verabschiedete er im November 2018 die Totalrevision
der Verordnung über den Notfallschutz in der Umgebung von Kernanlagen
(Notfallschutzverordnung, NFSV). Kernelement der Totalrevision ist die Erhöhung des
Referenzszenarios auf die höchste Stufe. Dies hat zur Folge, dass für die notwendigen
Notfallschutzmassnahmen vom schlimmsten Szenario ausgegangen werden muss und
somit auch Kantone, die in einem grösseren Radius um die Atomkraftwerke liegen,
Massnahmen zum allfälligen Schutz der Bevölkerung treffen müssen. Die totalrevidierte
Verordnung trat am 1. Januar 2019 in Kraft. 26

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.01.2019
MARCO ACKERMANN

Seit dem Jahr 1985 sind Betreiber von Atomkraftwerken verpflichtet, jährliche Beiträge
in den Stilllegungsfonds und seit dem Jahr 2002 zusätzlich in den Entsorgungsfonds zu
leisten. Grundlage für die Berechnung ebendieser Einzahlungen bilden Kostenstudien.
Mit der vorliegenden Revision will der Bundesrat die Stilllegungs- und
Entsorgungsverordnung (SEFV) auf Basis der Kostenstudie von 2016 anpassen.
Zentrale Änderungen der Verordnung sind die Streichung eines 2015 eingeführten
allgemeinen, pauschalen Sicherheitszuschlags von 30 Prozent, der mit der neuen
Berechnungsmethode bei den Kostenstudien nicht mehr nötig ist. Mit jenem
Zuschlagssatz, gegen welchen sich die Betreiberfirmen vor dem Bundesgericht erfolglos
gewehrt hatten, hatte man ursprünglich das Ziel verfolgt, mögliche Finanzrisiken
abzufangen. Nebst dieser Änderung beinhaltet die Vorlage weitere Anpassungen wie
beispielsweise die Senkung der nominalen Anlagerendite (von bisher 3.5% auf 2.1%) und
der Inflationsrate (von bisher 1.5% auf 0.5%) betreffend die finanzielle Anlage der
Fondsgelder. Diese Senkung hat zur Folge, dass auf die einbezahlten Beiträge eine
tiefere Realrendite (diese entsteht aus der Differenz von Anlagerendite und
Inflationsrate) berechnet wird und dadurch die Betreiberfirmen höhere Beträge
einzahlen müssen – die BKW beispielsweise nannte gegenüber der NZZ einen eigenen
Mehraufwand von CHF 100 Mio. Unzufrieden über einige geplante Anpassungen der
Verordnung sowie über die vorgesehene Senkung der Realrendite um 0.4 Prozent auf
1.6 Prozent äusserte sich einerseits der Branchenverband Swissnuclear. Gemäss der
Basler Zeitung haben die Betreiberfirmen der Schweizer Atomkraftwerke deshalb im
Januar 2019 eine weitere Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen
eingereicht. Andererseits übte beispielsweise die atomkritische Schweizerische
Energiestiftung (SES) auch generelle Kritik an der in den Beiträgen eingebauten
Sicherheitsmarge – dem Zuschlag auf die berechneten Basiskosten der Stilllegung und
Entsorgung, um mögliche Kostenüberschreitungen finanziell trotzdem decken zu

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 16.03.2019
MARCO ACKERMANN
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können: Gemäss einer von der SES in Auftrag gegebenen Studie seien die derzeitigen
Einzahlungen in den Fonds viel zu tief und es bestehe die Gefahr, dass die
Steuerzahlenden am Ende für die Entsorgung und Stilllegung aufkommen müssten,
berichtete etwa das St. Galler Tagblatt. Der Bundesrat schickte die Vorlage Ende 2018 in
die Vernehmlassung, die bis Mitte März 2019 dauert. 27

Der Bundesrat beschloss Anfang November 2019, die Revision der Stilllegungs- und
Entsorgungsfondsverordnung (SEFV) per Jahresbeginn 2020 in Kraft treten zu lassen.
Er setzte damit fünf Anpassungen um, die er zuvor in die Vernehmlassung geschickt
hatte. Die Änderungen betrafen unter anderem die Beitragspflichten der
Atomkraftwerkbetreiber. Diese Zahlungen hätten erhöht werden sollen, da (aufgrund
der angepassten Anlagerendite und Teuerungsrate) die Beitragspflichten von jährlich
insgesamt CHF 96 Mio. auf  CHF 183.7 Mio. angestiegen wären. 
Am 6. Februar 2020 gab jedoch das Bundesgericht einer am 9. Mai 2018 eingereichten
Beschwerde der Axpo Power AG, der BKW, der beiden Kernkraftwerke Gösgen-Däniken
und Leibstadt sowie des Zwischenlagers Würenlingen gegen eine Verfügung des UVEK
vom 12. April 2018 statt. In jener Verfügung hatte das UVEK die Kosten für die beiden
Fonds festgelegt und die Beträge gegenüber jenen der Verwaltungskommission des
STENFO beim Stilllegungsfonds um CHF 46 Mio. und beim Entsorgungsfonds um CHF
1.051 Mrd. erhöht. Der Bundesrat hatte zwar am 7. Oktober 2015 eine Änderung der
Verordnung zum Kernenergiegesetz beschlossen, wonach ab 2016 das UVEK die
Jahresbeiträge bestimmen soll, das Bundesgericht hielt jedoch fest, dass das
Kernenergiegesetz keine solche Delegation an das UVEK vorsehe und die
Verwaltungskommission des STENFO, in welcher auch Beitragspflichtige vertreten sind,
die Jahressätze zu bestimmen habe. Gemäss Bundesgericht dürfe also nicht das UVEK,
sondern nur die Verwaltungskommission des STENFO Verfügungen zu den berechneten
Stilllegungs- und Entsorgungskosten erlassen. Der Bundesrat sei durch das UVEK
lediglich befugt, Regeln darüber erlassen, wie die Beiträge zu bemessen seien, hielt das
Bundesgericht weiter fest. Als Folge des Entscheids wird nun die
Verwaltungskommission des STENFO über die Höhe der Einzahlungen für den Zeitraum
2017–2021 befinden. Der Entscheid des Bundesrates zur Delegation der
Kostendefinition an das UVEK wurde infolgedessen korrigiert.
Wie in der Medienmitteilung des Bundesrates Ende 2019 zu lesen war, sollte mit der
Revision sichergestellt werden, dass die Atomkraftbetreiber für die gesamten Kosten
für die Stilllegung und Entsorgung der Atomkraftwerke und des atomaren Abfalls
aufkommen: «Wesentlich ist, dass die Beitragspflichtigen für die gesamten Stilllegungs-
und Entsorgungskosten aufkommen müssen. An dieser Verpflichtung ändert sich
nichts.» Ungemach in diesen Grundsatz brachte im Sommer 2020 jedoch ein vom
«Blick» veröffentlichtes geheimes Gutachten eines Anwaltsbüros im Auftrag der
Verwaltungskommission des STENFO, wonach ein hohes Risiko bestehe, dass am Ende
der Bund – und damit die Steuerzahlenden – bei der Finanzierung in die Bresche
springen müssten. Grund dafür sei die Gefahr eines Dominoeffekts, bei dem Partner
von AKW-Betreiberfirmen die finanzielle Notlage einer gewichtigen
Atomkraftbetreiberin – wie beispielsweise Alpiq oder Axpo – nicht mehr ausgleichen
könnten und selbst in Geldnöte gerieten. 
Dass die Frage der Finanzierungsaspekte noch nicht vollständig geklärt ist und sich auch
die AKW-Betreiberfirmen nicht immer einig sind, zeigte sich nebst den vielen
Anpassungen und Diskussionen auch durch Gerichtsentscheide: Ende 2020 unterlagen
beispielsweise die BKW vor Bundesgericht einem Anliegen ihrer Konkurrentinnen Axpo
und Alpiq bezüglich der Rendite der Fondsgelder. Geringste Anpassungen bei den
Vorgaben können aufgrund des langen Zeithorizontes der Geldanlagen zu grossen
Kostenunterschieden führen und bieten damit einen Nährboden für verschiedenste
Unstimmigkeiten zwischen den Akteuren. 28

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.01.2020
MARCO ACKERMANN
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Umweltschutz

Naturgefahren

L'ordonnance sur la centrale nationale d'alarme, mise en consultation en 1989, est
entrée en vigueur le 3 décembre. Elle doit organiser les activités, principalement
informatives, de cet organe pour les cas où se produiraient des accidents chimiques et
nucléaires ou des ruptures de barrages. 29

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 04.02.1990
SERGE TERRIBILINI

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Anfangs Oktober 2019 gab der Bundesrat in einer Medienmitteilung bekannt, dass sich
der Bund neu pro Jahr mit bis zu CHF 500'000 an den Sicherheitskosten von
«besonders gefährdeten Minderheiten» beteiligen wird. Die entsprechende
Verordnung sei auf ein Konzept des Sicherheitsverbundes Schweiz (SVS)
zurückzuführen. Die Gelder sollen gemäss Medienmitteilung für Massnahmen eingesetzt
werden, mit denen Straftaten verhindert werden können – wie beispielsweise durch die
Installation von Überwachungskameras –, jedoch nicht für Sicherheitspersonal. Um
Unterstützungsleistungen zu erhalten, wird nebst einem erhöhten Sicherheitsrisiko
verlangt, dass die Minderheitsgruppen über eine «gefestigte Bindung zur Schweiz und
ihren Werten» verfügen. Jüdische und muslimische Glaubensgemeinschaften dürften
gemäss Medienmitteilung im Zentrum dieser Massnahme stehen. Die Verordnung trat
am 1. November 2019 in Kraft. 30

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 10.10.2019
SARAH KUHN
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